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§ 1

Die Verordnung über den Bebauungsplan Farmsen-Berne 
36 vom 11. Juni 2014 (HmbGVBl. S. 213) wird wie folgt geän-
dert: 

1.  Die beigefügte „Anlage zur Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über den Bebauungsplan Farmsen-Berne 36“ 
wird der Verordnung hinzugefügt.

2. In § 2 werden folgende Nummern 30 bis 30.3 angefügt:

„30. Für den in der Anlage mit einer durchgehenden 
schwarzen Linie umrandeten Änderungsbereich 
gilt: 

30.1 In der niedergelegten Planzeichnung wird für das 
Änderungsgebiet die Art der baulichen Nutzung 
„allgemeines Wohngebiet“ aufgehoben und eine 
„Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbe-
stimmung „Alten- und Pflegeeinrichtung sowie Kin-
dertagesstätte“ festgesetzt.

30.2 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Alten- und Pflegeeinrichtung sowie 
Kindertagesstätte“ sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen Nebenanlagen und Einrichtun-
gen im Sinne von § 14 der Baunutzungsverordnung 
in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3787) zulässig.

30.3 Zum Schutz von Aufenthaltsräumen gegen Ver-
kehrslärmimmissionen muss auf der Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Alten- 
und Pflegeeinrichtung sowie Kindertagesstätte“ ein 
ausreichender Schallschutz durch bauliche Maßnah-
men an den Außenbauteilen geschaffen werden. Für 
zum Schlafen genutzte Räume sind zudem schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, soweit 
der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf 
andere geeignete, dem Stand der Technik entspre-
chende Weise sichergestellt wird.“

§ 2

Die Begründung der Änderung des Bebauungsplans wird 
beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt.

§ 3

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Die Begründung der Planänderung kann auch beim örtlich 

zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden kos-
tenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein 
 Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
 Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden:
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Bebauungsplans schriftlich gegen-
über dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beachtlich sind.

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über den Bebauungsplan Farmsen-Berne 36
Vom 28. Mai 2019

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635) in Verbindung mit § 3 
Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung 
vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert 
am 23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 28. Mai 2019.
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